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Drucksache 
DS0517/12 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

30.11.2012 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 04.12.2012 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Stadtrat 06.12.2012 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligungen 
 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
OB Widerspruch und Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat hilft dem Widerspruch des Oberbürgermeisters  
vom 22. November 2012 (Anlage 1) mit der Begründung vom 03.Dezember 2012  
(Anlage 2) ab und beschließt, 

 
der Beschluss vom 08.11.2012 (Nr. 1491-55(V)12) wird aufgehoben. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  30 Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Alexandra Kuhle Tel.: 2344 

Unterschrift AL / FBL 
Klaus Marske 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  Unterschrift    Herr Platz 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle  
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Begründung: 
 
In der Stadtratssitzung am 08.11.2012 wurde bereits festgestellt, dass die Umbildung der 
Ausschüsse erforderlich ist, wenn sich die Stärkeverhältnisse der Fraktionen im Stadtrat 
geändert haben (OVG Lüneburg, Beschluss vom 04.02.2005, Az.: 10 ME 104/04, NVwZ-
RR 2006, 496 m.w.N.), z.B. durch Wechsel von Fraktionsmitgliedern (Ein- oder Austritt), 
Auflösung, Abspaltung oder Neubildung von Fraktionen.  
 
Die Abspaltung der beiden future!- Stadträte aus der SPD- Fraktion zieht auch eine 
Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses allerdings mit der Besonderheit 
nach sich, dass hier keine Abberufung sondern eine Ab- und eine Neuwahl durchzuführen 
sind. 
 
Der festellende Beschluss des Stadtrates vom 08.11.2012 (Beschluss-Nr. 1491-55(V)12), 
dass die Mitglieder Frau Melanie Ockert und deren Vertreter Stephan Bublitz aus dem 
Jugendhilfeausschuss abberufen werden, reicht deshalb nicht aus, um den 
Jugendhilfeausschuss neu zu besetzen. Aus diesem Grunde hat der Oberbürgermeister 
am 22.11.2012 einen Widerspruch gemäß § 62 Abs. 3 GO LSA (Anlage 1) eingelegt, den 
er am 03.12.2012 begründet hat (Anlage 2). 
 
Zu der Frage, ob innerhalb einer Wahlperiode eine Neubesetzung von Mitgliedern im 
Jugendhilfeausschuss vorgenommen werden kann, wird auf die Begründung zum 
Widerspruch verwiesen, der in der Anlage 2 dieser Drucksache beigefügt ist. 
 
 
 
Holger Platz 
 
 
 
 
 
 




